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        Liebe Mitbürgerinnen, 
       liebe Mitbürger! 
 

Ein Jahr neigt sich dem Ende zu – Weihnachten steht 
vor der Tür.  
 
In der Gemeinde konnten – wie schon in den letzten 
Rundschreiben mitgeteilt – einige Arbeiten erfolgreich 
erledigt werden. 
 
Im neuen Jahr steht das nächste und derzeit auch 
letzte große Bauprojekt im Gemeindegebiet an. Der 
Kanalbau am Orthof-Nord wird zur Ausführung 
kommen. Den genauen Baubeginn werden die Anrainer 
zeitgemäß erfahren – wir bitten um etwas Geduld. Vor 
allem auch während des Kanalbaues bitten wir Sie um 
Ihr Verständnis für etwaig entstehende 
Unannehmlichkeiten – wer jemals etwas gebaut hat, 
weiß, dass derartige Arbeiten nicht immer reibungslos 
ablaufen und die Nerven dabei überstrapaziert werden 
können. Die ausführende Baufirma ist jedenfalls 
sicherlich bemüht, die Bürger so wenig wie möglich zu 
behelligen und gleichzeitig beste Arbeit zu leisten. 
Sollte es dennoch Ungereimtheiten geben, können Sie 
sich selbstverständlich gerne ans Gemeindeamt 
wenden, um Probleme rasch und unbürokratisch zu 
lösen. 
 
Gleich zu Beginn des Jahres – nämlich am 28. Jänner 
2018 – werden die Bürger in Niederösterreich wieder 
zur Wahlurne gerufen. Bitte machen Sie bei der NÖ 
Landtagswahl von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, lesen 
Sie die von der Gemeinde  vor der Wahl verschickten 
Wählerverständigungen sorgfältig durch und fordern 
Sie gegebenenfalls eine Wahlkarte zeitgerecht am 
Gemeindeamt an. Weitere Wahlinfos entnehmen Sie 
bitte dem Blattinneren! Wir möchten besonders darauf 
hinweisen, dass zur Wahl unbedingt ein gültiger 
Reisepass oder sonstiges Dokument mitzubringen ist, 
aus dem die Identität des Wählers eindeutig ersichtlich 
ist (Führerschein, Personalausweis)! Sollte ein Wähler 
der Mehrheit der Wahlbehörde NICHT bekannt sein, 
wird dieser zur  Wahl nicht zugelassen! 
 

Weitere Neuigkeiten entnehmen Sie bitte dem 
Blattinneren. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das 
Jahr 2018! 
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Ärztedienst 1. Quartal 2018 

Datum 
Dienst         

ab 
Dienst 

bis 
diensthabender Arzt                 
diensthabende Ärztin 

1.1. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Weirer 

6.1. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Baumfrisch 

7.1. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Schweighofer 

13.1. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Gössinger 

14.1. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Schimek 

20.1. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Hecher 

21.1. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Hecher 

27.1. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Weirer 

28.1. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Baumfrisch 

3.2. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Koll 

4.2. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Schweighofer 

10.2. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Windbrechtinger 

11.2.       7 Uhr 19 Uhr Dr. Weirer 

17.2.       7 Uhr 19 Uhr Dr. Schimek 

18.2.       7 Uhr 19 Uhr Dr. Gössinger 
24.2. 
25.2. 

      7 Uhr 
7 Uhr 

19 Uhr 
19 Uhr 

Dr. Seit 
Dr. Seit 

3.3. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Windbrechtinger 

4.3. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Baumfrisch 

10.3. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Gössinger 

11.3. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Weirer 

17.3. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Hecher 

18.3. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Hecher 

24.3. 7 Uhr 19 Uhr Dr. Schweighofer 
25.3. 
31.3. 

7 Uhr 
7 Uhr 

19 Uhr 
19 Uhr 

Dr. Schweighofer 
Dr. Schimek 

 
  

 
 
 
 

Dr. Thomas  Gössinger 
 

Dr. V. Schweighofer 

Tel. 02666- 58118  Tel. 02666-52 393 

Dr. Eduard Cumount-Str. 9A Schulgasse 2 

2650 Payerbach 2650 Payerbach 

Ordinationszeiten: Ordinationszeiten: 
Mo 8-12 Uhr, Di, Mi 7.30-12.30 

Uhr, Mi  17-19 Uhr,  
Fr 8 – 11 Uhr 

Mo 8.30-11 Uhr, 
 Di, Do, Fr 7.30 – 11 Uhr, 

 Do 16-18 Uhr 

Dr. Christian Baumfrisch Dr. Johannes Schimek 

Tel. 02662-426 50 Tel. 02662-45 632 

 
Joh.Lahn-Gasse 5a 

2640 Gloggnitz 2640 Gloggnitz 

Ordinationszeiten: Ordinationszeiten: 

Mo, Di, Mi, Fr 7-11 Uhr Mo, Mi, Do, Fr 7.30 -11 Uhr 

Mi 13.45 - 17 Uhr Do   16 - 18 Uhr 

Bitte beachten Sie bei den  Gloggnitzer Ärzten: 

Bereitschaftsdienst ist Notdienst!  

Um für Notfälle bereit sein zu können, ersuchen wir Sie, die 
Ordinationszeiten um 9 Uhr und um 16 Uhr  

einzuhalten und Visiten bis 12 Uhr anzumelden. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wochenenddienst:     

Samstag von 7 Uhr bis Montag 7 Uhr 

Feiertagdienst:     

Vorabend 20 Uhr bis am Tag nach dem Feiertag 7 Uhr 

Dr. Hans Peter Seit Dr. Andreas Weirer 

Tel. 02662-44 200 Tel. 02664-2262-0 

www.seit.at www.dr-weirer.at 

Zenzi Hölzl-Straße 2 Semmering 56 

2640 Gloggnitz 2680 Semmering 

Ordinationszeiten: Ordinationszeiten: 

Mo, Mi 7.30 - 11 Uhr Mo, Di, Do, Fr   7.30 - 11 Uhr 

Tel. 02663-80114 Do   17 - 19 Uhr 

in 2641 Schottwien 49 und nach tel. Vereinbarung 

Dr. P. Windbrechtinger Dr. Christian Koll 

Tel. 02662-429 29 Tel. 02662-433 50 

Dr. Karl Renner-Pl. 2 Richtergasse 19 

2640 Gloggnitz 2640 Gloggnitz 

Ordinationszeiten: Ordinationszeiten: 

Mo, Do, Fr   8 - 12 Uhr Mo, Mi, Fr   7.30 - 11 Uhr 

Di   7.30 - 12 Uhr Di, Fr   16.30 - 18 Uhr 

Mi   14.30 - 18 Uhr   

und nach tel. Vereinbarung und nach tel. Vereinbarung 

Dr. Günther Hecher     

Tel. 02666-52 990   Hauptstraße 32, 2651 Reichenau 

Ordinationszeiten: Di, Do, Fr  7.30 – 12.30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Straßenreinigung nach dem Winter findet 
voraussichtlich am 26.03.2018 statt! 

 
Sollte dies witterungsbedingt nicht möglich sein, 
ist als Ersatztermin der 03.04.2018 vorgesehen! 

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 
 
 

06. März 2018 um 19 Uhr 
 

im Saal des Gemeindeamtes statt! 

Ordination Dr. Weirer wegen Urlaub geschlossen: 
 

19.-23.Februar 2018 

26.-30.März 2018 
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Zum 50. Geburtstag: 
Brigitte Spielbichler 

 
Zum 60. Geburtstag: 
Raphael Machinek 

Walter Stanek 
Brigitta Stranz 

Christian Machowetz 
Mag. Anneliese Paulhart 

 
Zum 70. Geburtstag: 
Engelbert Rinnhofer 
Tatiana Kotelnikova 

 
Zum 90. Geburtstag: 

Josef Vosel 
Dr. Sylvia Raher 

 
Zur Goldenen Hochzeit: 
Karl und Eva Strommer 

 
 

 
 
 

Aus unserer Mitte schieden: 

 
         ©Nadine Hofmann_pixelio.de 

 

     

 
Zum 70. Geburtstag gratulierten  
Herrn Engelbert Rinnhofer senj.: 

Vizebgmst. Alexandra Prasch, gGR Mag. Ing. Julius 
Schneidhofer und Bgmst. Engelbert Rinnhofer jun. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Gratulation zum 90. Geburtstag  
von Herrn Josef Vosel 

mit Mag. Ing. Julius Schneidhofer 
Vizebgmst. Alexandra Prasch 

und Bgmst. Engelbert Rinnhofer 

          
 

Leopoldine Ungerbäck 
Maria Auer 

Werner Kristian 
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Schülereinschreibung 

 
Die Schülereinschreibung findet am Mittwoch, 
dem 17. Jänner 2018 in der Volksschule 
Schottwien von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt.  
Schulpflichtig sind Kinder, die zwischen dem 
01.09.2011 und dem 31.08.2012 geboren worden 
sind. 

Kindergarteneinschreibung 
 

Am Donnerstag, dem 25.01.2018 
 zwischen 13 und 14 Uhr 

im Kindergarten 2641 Schottwien 90 
Tel.: 02663 – 8133

 
 

 
Jagdpachtauszahlung 

 
Der Jagdpacht für die Genossenschaftsjagd 
Breitenstein wurde bei der Gemeinde hinterlegt. 
Gemäß § 37 Abs. 3 des NÖ Landesjagdgesetzes 
1974, LGBl. 6500 liegt der Jagdpachtverteilungsplan 
in der Zeit vom 02.01.2018 bis 17.07.2018 während 
der Amtsstunden in der Gemeindekanzlei zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.  
 

 
 

Die Auszahlung erfolgt innerhalb von sechs Monaten 
ab dem Zeitpunkt der Kundmachung, das ist bis zum 
2.7.2018.  
 
Der nicht abgeholte Jagdpachteuro wird aufbewahrt 
und zum Jagdpacht des Folgejahres dazugerechnet. 

 
Studiengebühren 

 
Sofern die Eltern die Familienbeihilfe vom Finanzamt 
beziehen, gewährt die Gemeinde Breitenstein 
unseren Schülern ab der 10. Schulstufe und unseren 
Studenten eine Studiengebühr. Voraussetzung ist der 
Hauptwohnsitz in Breitenstein. Pro Schuljahr  (bzw. 
pro 2 Semester) gewähren wir für Studenten € 
100,00, für Schüler, die eine AHS bzw. eine 
berufsbildende höhere Schule mit Matura besuchen, 
€ 50,00, bzw. für Schüler, die eine berufsbildende 
höhere Schule ohne Matura besuchen, € 25,00. 
Bringen Sie den Nachweis für die gewährte 
Familienbeihilfe und eine Schulbesuchsbestätigung 
mit. Dann erfolgt die Auszahlung unbürokratisch und 
rasch. 

      Bürgerservice 

BMI-Sicherheits-App 

Polizei.AT ist die offizielle Polizei-App 
Österreichs. Neben brandaktuellen Nachrichten, 
Präventionstipps und 
Fahndungsausschreibungen bietet die App 
hilfreiche Informationen aus dem Bereich der 
Polizei. 

Die App ist mit allen gängigen Betriebssystemen 
(ios, android und windows) kompatibel und steht 
in den App-Stores kostenlos zum Download zur 
Verfügung. 
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VORANSCHLAG 2018 

Ordentlicher Haushalt 
Einnahmen    

in Euro 
Ausgaben 

in Euro 

Vertretungskörper u. 
allgemeine Verwaltung 

10.100 372.400 

Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit 

1.800 37.100 

Unterricht, Erziehung, 
Sport und Wissenschaft 

2.000 54.500 

Kunst, Kultur und Kultus 100 21.300 

Soziale Wohlfahrt und 
Wohnbauförderung 

0 53.200 

Gesundheit 100 89.100 

Straßen- u. Wasserbau, 
Verkehr 

200 299.200 

Wirtschaftsförderung 3.300 57.700 

Dienstleistungen - 
Wasser, Kanal, Müll etc. 

372.200 383.000 

Finanzwirtschaft 1.127.600 150.800 

Summe 1.517.400 1.517.400 

Außerordentlicher 
Haushalt 

Einnahmen    
in Euro 

Ausgaben 
in Euro 

Feuerwehrhaus Neubau 1.350.000 1.350.000 

Güterwegerhaltung 
Güterwege 
Katastrophenschäden 

98.000 
 

40.000 

98.000 
 

40.000 

Straßenbeleuchtung 60.000 60.000 

Grundstücksaufschließung 101.100 101.100 

Kanalprojekt BA 05 765.000 765.000 

Dorfplatz Breitenstein 556.300 556.300 

Kanal - Kapitalisierung 
Zinsen 

1.300 1.300 

Summe 2.971.700 2.971.700 

 

 
Pflichtausgaben, die die Gemeinde Breitenstein unter 
anderem zu leisten hat: 

 

Ausgabenart 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

Gemeindepensions-
verband 

53.500 54.600 42.000. 

Standesamts- und 
Staatsbürgerschafts-
verband Gloggnitz 

4.500 4.700 4.600. 

Pflichtschulen 28.900 34.100 37.300. 

Kindergarten 16.000 16.000 10.000. 

Musikschulverband 11.000 11.000 9.300. 

Sozialhilfeumlage 44.200 45.700 44.600. 

Jugendwohlfahrt 5.300 5.500 5.600. 

Krankenhäuserbeitrag 75.700 77.700 78.500. 

Straßeninstandhaltung 
allgemein 

30.000 30.000 30.000. 

Instandhaltung 
Fahrzeuge 

16.000 16.000 26.000. 

Winterdienst, Treibstoff 24.000 27.000 27.000. 

Beitrag Wildbäche             
Wasserschutzbauten 

23.000 23.000 43.000. 

Darlehen Orthofstraße 18.100 17.700 18.000. 

Tourismusausgaben 37.200 37.200 37.200. 

Strom u. Instandhaltung 
Straßenbeleuchtung 

17.200 9.000 9.000. 

Instandhaltung Friedhof 7.600 9.200 9.200. 

Wasserversorgung 36.100 40.000 40.200. 

Abwasserbeseitigung 242.100 252.600 242.500. 

Müllbeseitigung 51.200 51.200 51.200. 

 
Weiters wurden in der Sitzung des Gemeinderates am 
06.12.2017 unter anderem die Vergabe von 
Subventionen an unsere Vereine sowie die Vergabe 
der Bauarbeiten für den Kanalbau Orthof – Nord  
beschlossen. 
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Am Samstag, dem 27.01.2018 findet 
im Hotel Loibl in Gloggnitz das 

schon traditionelle Musikerkränzchen 
des Musikverein Kreuzberg statt. 

 
Saaleinlass ist um 20.30 Uhr! 

 
Tischreservierung unter: 

Tel.: 0660 55 45 927 

(Obmannstv. Michaela Rath) 

 

 
 

Musikerkränzchen 
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Seit 16. Oktober 2017 verstärkt Frau Nina Maria 
Graf das Team in der Amtsstube der Gemeinde 
Breitenstein. Frau Graf wurde aus sechs 
Bewerbern vom Gemeinderat ausgewählt und 
wird den Arbeitsbereich von Frau Monika Palka 
übernehmen, die ihrerseits an die Stelle von Frau 
Anita Wodl tritt. Diese verabschiedet sich mit 1. 
April 2018 in den wohlverdienten Ruhestand! 
 
Frau Graf wohnt in Schottwien, ist verheiratet und 
hat zwei Kinder. Sie ist Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr Schottwien und beschäftigt sich 
nebenberuflich gerne mit Yoga! Vielen ist Frau 
Graf sicherlich unter dem Namen „Yoga-Mizzi“ 
bekannt. 
 
Wir freuen uns, mit ihr eine kompetente und 
fleißige Mitarbeiterin gewonnen zu haben und 
wünschen ihr für die abwechslungsreiche 
Betätigung in unserer Gemeinde viel Freude! 
 
 

Die Gewinner des MUMO September 2017 
wurden ermittelt! 

 
Beim diesjährigen Museumsmonat konnten nun 
die glücklichen Gewinner ermittelt werden und 
die 20 Preise übergeben werden! 
Stellvertretend für alle, konnten Clemens und 
Jonas aus Gloggnitz ihren Preis von der 
Managerin der Weltkulturerbe-Region 
Semmering-Rax entgegennehmen. 
(FOTO) 
Insgesamt wurden 10 Gutscheine fürs 
Südbahnmuseum, 4 Konzertkarten fürs 
Kunsthaus Mürz, 6 Fahrten mit der 
Höllentalbahn, 1 Buch vom Renner Museum, 4 
Fahrten am Zauberberg Semmering und 1 
Geschenks Korb aus Prigglitz den Gewinnern 
ausgehändigt. Dabei wurde eindeutig 
veranschaulicht, dass der MUMO bereits weit 
über die Regionsgrenzen hinaus bekannt ist, da 
die Gewinner aus Wien, Bezirk Neunkirchen, 
Bezirk Wr. Neustadt, Korneuburg und Liezen  

kommen. 
Ein Erfolg, der hoffentlich auch 2018 wieder zu 
verzeichnen ist, wenn es heißt: „MUMO im 
September in der Weltkulturerbe-Region 
anlässlich der 20 Jahresfeier der Nominierung 
zum UNESCO Weltkulturerbe 
Semmeringeisenbahn! 
 
(Bericht: Weltkulturerberegion Semmering-Rax) 

 

 
 

 
 

Öffnungszeiten unseres Mostheurigen 
 

Julius und Andrea Schneidhofer 
Tel. 02666-54277 

Althammerhofstraße 36, Klamm 
 

8. März – 2. April 2018 
19. April – 13. Mai 2018 

30. Juni – 12. August 2018 
6.  bis  16. Dezember 2018 

immer von Do – So und an Feiertagen 
Kalte Küche von 10.30 Uhr bis 20.30 Uhr 
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Die Spendenabsetzbarkeit wurde mit 1.1.2017 
neu geregelt! 
 
Wie schon in den vergangenen Jahren, wird 
auch in diesem Jahr zur Jahreswende die 
Freiwillige Feuerwehr Breitenstein unterwegs 
sein, um Spenden zu sammeln. Wie gewohnt, 
erhalten Sie dabei unseren Jahresbericht sowie 
– falls Sie nicht persönlich angetroffen werden – 
einen Zahlschein mit der Bitte, uns auch 
weiterhin zu unterstützen. 
 
Neu ist, dass Sie nun Ihre Spende nicht mehr 
selbst beim Finanzamt angeben müssen – zur 
Meldung sind nun die Spendenorganisationen 
verpflichtet, sodass Ihre Spende automatisch bei 
Ihrem Finanzamt gemeldet wird. 
 
Um einen reibungslosen Ablauf dieser Meldung 
zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass Sie 
am Zahlschein ODER auf unserer Spendenliste 
(bei persönlicher Spende) Ihr Geburtsdatum 
sowie den Vor- und Zunamen (leserlich, am 
besten in Blockbuchstaben) angeben! Die 
Spendenliste wird entsprechend adaptiert sein. 
 
Wichtig dabei ist, dass Sie Ihre Daten korrekt 
bekannt geben und insbesondere, dass die 
Schreibweise Ihres Namens mit jener im 
Meldezettel übereinstimmt. Dazu gibt es auch 
spezielle Zahlungsanweisungen.  
 
Sie können aber auch jede herkömmliche 
Zahlungsanweisung verwenden, in dem Sie 
Ihren korrekten Vor- und Zunamen sowie das 
Geburtsdatum unter „Verwendungszweck“ 
angeben. Beachten Sie bitte, dass diese 
Informationen nur übermittelt werden, wenn das 
Feld „Zahlungsreferenz“ NICHT ausgefüllt ist!! 
 
Selbstverständlich können Sie auch per 
„Telebanking“ Ihre Spende an die Freiwillige 
Feuerwehr Breitenstein tätigen – bitte aber nicht 
vergessen, Vor- und Zuname sowie 
Geburtsdatum im Feld „Verwendungszweck“ 
angeben! 
 
Die Kontonummer der FF Breitenstein lautet: 
AT03 3219 5000 0062 3637! 

 

 

Wir bedanken uns schon jetzt herzlich für Ihre 
Unterstützung! 
 
Wenn Sie KEINE Datenübermittlung ans 
Finanzamt wünschen, ist eine Angabe  des 
Geburtsdatums nicht nötig. 

 
(Eine Information der FF Breitenstein) 

 

Advent 
in der  Weltkulturerbe-Region 

Semmering-Rax 
 Dez. 2017 

 
 

Marktgemeinde Payerbach: 
So.24.12. Payerbacher Punschhütte ab 9.00 
Uhr; Abholung des Heiligen Lichtes möglich, 
ab 16 Uhr wird das Christkind erwartet, ab 
21.00 Uhr wieder geöffnet 
Stadtgemeinde Gloggnitz: 
Mi.20.12. Weihnachts-Best-Of-Kabarett  
Herbert Steinböck im Stadtsaal Gloggnitz - 
Beginn 19.30 Uhr 
 

Do.21.12. Eintreffen des Friedenslichtes am  
Dr. Karl Renner Platz, musikalische  
Umrahmung Musikschule Gloggnitz – 
Beginn 18.30 Uhr 
 

So.24.12.Turmblasen mit der Stadtkapelle 
Gloggnitz vor der Christkönigskirche – 
Beginn 15.15 Uhr 
Gemeinde Prigglitz: 
So.24.12. Turmblasen um 20.30 Uhr (vor der 
Pfarrkirche Prigglitz) – 21 Uhr Christmette 
Gemeinde Breitenstein: 
So.24.12. Weihnachtliche Weisen, gespielt 
vom Bläserquartett des Musikverein 
Kreuzberg, Beginn: 21.30 – 22 Uhr, 
Christmette in der Pfarrkirche Klamm 
Gemeinde Schottwien: 
So.24.12. Friedenslicht ganztätig im 
Feuerwehrhaus 
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Landtagswahl 2018 
 

Informationen zur Beantragung einer Wahlkarte 
 

Zur Teilnahme an der NÖ Landtagswahl am 28. 
Jänner 2018 sind Sie berechtigt, wenn Sie 
 
- Österreichischer Staatsbürger mit ordentlichem 

Wohnsitz in Niederösterreich sind, spätestens am 
Wahltag (also am 28.01.2018) 16 Jahre alt 
geworden sind und nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind, 

- Auslandsniederösterreicher sind, spätestens am 
Wahltag 16 Jahre alt geworden sind und bis zum 
10. Dezember 2017 in die Landeswählerevidenz 
einer Niederösterreichischen Gemeinde 
eingetragen worden sind.  

Sind Sie österr. Staatsbürger mit ordentlichem 
Wohnsitz in Niederösterreich, so werden Sie in die 
Landeswählerevidenz Ihrer Gemeinde (und damit in 
das für die NÖ Landtagswahl 2018 erstellte 
Wählerverzeichnis) eingetragen. 
 
Wie können Sie wählen, wenn Sie am Wahltag nicht 
Ihr Wahllokal in Ihrer NÖ-Gemeinde aufsuchen 
können? 
Dazu benötigen Sie eine Wahlkarte. Mit dieser 
können Sie wie folgt Ihre Stimme abgeben: 

- am Wahltag in einem dafür vorgesehenen 
Wahlkarten-Wahllokal 

- am Wahltag vor einer besonderen Wahlbehörde 
(sogenannte „fliegende Wahlbehörde“) oder 

- sofort nach Erhalt der Wahlkarte im Weg der 
Briefwahl 

Als Auslandsniederösterreicher benötigen Sie auf 
jeden Fall eine Wahlkarte (ausgenommen, Sie halten 
sich am Wahltag zufällig in der Gemeinde Ihrer 
Eintragung in die Landeswählerevidenz auf). 
 
Ab wann und wo können Sie die Ausstellung der 
Wahlkarte beantragen? 

- beginnend mit 17. November 2017 (der 
Wirksamkeit des Tages der Wahlausschreibung),  

- bei der Gemeinde, in deren Landeswählerevidenz 
Sie eingetragen sind, keinesfalls beim Amt der 
NÖ Landesregierung. 

-  
Bis zu welchem Zeitpunkt kann die Ausstellung einer 
Wahlkarte beantragt werden? 
Schriftlich (auch per Telefax, per E-Mail oder, wenn 
vorhanden, über eine Internetmaske): 

- bis spätestens Mittwoch, 24. Jänner 2018, 
- bis spätestens Freitag, 26. Jänner 2018, 12.00 

Uhr, wenn eine persönliche Übergabe der 
Wahlkarte an eine vom Antragsteller 
bevollmächtigte Person möglich ist. 
Mündlich (nicht telefonisch): 

- bis spätestens Freitag, 26. Jänner 2018, 12.00 
Uhr 

Was wird bei der Antragstellung benötigt? 
 
Bei einer mündlichen Antragstellung ein 
Identitätsdokument: 
- Idealerweise ein amtlicher Lichtbildausweis (z. B. 

Pass, Führerschein, Personalausweis) 
 
Bei einer schriftlichen Antragstellung zur 
Glaubhaftmachung einer Identität: 
- Angabe der Passnummer 
- Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises oder 

einer anderen Urkunde 
Bei einer elektronischen Antragstellung mittels 
qualifizierter elektronischer Signatur benötigen Sie 
keine weiteren Dokumente. 
 
Beachten Sie bitte, dass jeder Antrag auf 
Ausstellung einer Wahlkarte eine Begründung (z. 
B. wegen Ortsabwesenheit oder Aufenthalts im 
Ausland) enthalten muss. 
 
Ab welchem Zeitpunkt wird die Wahlkarte erhältlich 
sein? 
- Wahlkarten können voraussichtlich ab 9. Jänner 

2018 bei der Gemeinde persönlich abgeholt 
werden. 

- Bei Antragstellung kann um die Zusendung der 
Wahlkarte (unter Angabe der Zustelladresse – 
auch im Ausland) ersucht werden. 

-  
Bitte beachten Sie: 
 
Beantragen Sie Ihre Wahlkarte bei Ihrer Gemeinde 
(Auslandsniederösterreicher bei der Gemeinde, in 
deren Landeswählerevidenz Sie eingetragen sind) 
rechtzeitig! 
Wenn Sie eine Wahlkarte beantragt haben, dürfen 
Sie nur mehr mit Ihrer Wahlkarte Ihre Stimme 
abgeben, unabhängig davon, wo und auf welche 
Weise Sie wählen möchten! 
Sollten Sie keine Wahlkarte beantragt haben, so 
können Sie ausschließlich bei der Gemeinde bzw. 
in dessen Wahlsprengel Sie im Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, am 28. Jänner 2018 Ihre Stimme 
abgeben. 
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Liebe Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger! 
 

Nun ist es bald soweit. Ich darf mit 1.4.2018 in den 
Ruhestand gehen. Dann waren es genau 27 Jahre, 
dass ich für die Gemeinde Breitenstein arbeiten hab 
dürfen. Und ich muss sagen, es waren schöne Jahre, 
die ich nicht missen möchte.  
Ich bedanke mich bei Ihnen für freundliche 
Aufnahme im Jahr 1991 und über die gute 
Zusammenarbeit in diesen 27 Jahren. 
 

Man geht halt immer mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge in den Ruhestand. Ihr werdet 
mir schon abgehen, aber ich habe auch noch viel vor 
in der Pension! 
 

Auch bei meinen Vorgesetzten und Kollegen möchte 
ich mich herzlich bedanken. Der Zusammenhalt und 
die Zusammenarbeit ist das Wichtigste in einem 
Betrieb, was die Gemeinde ja auch ist. Man wird sich 
ja auch privat immer wieder einmal treffen. 

 
Ein Fisch verlässt das Becken 

 

Ich möchte mich aber auch von Ihnen verabschieden 
können und lade Sie ein, mit mir am 
 
Montag, dem 12.02.2018 
von 14.00 – 16.00 Uhr 
im Sitzungssaal der Gemeinde Breitenstein 
 
Abschied zu feiern und mit Ihnen ein Gläschen Sekt 
oder einen Kaffee zu trinken, bevor ich meinen 
restlichen Urlaub antrete.  
 
Ich würde mich über Ihr Kommen herzlich freuen 
 
Ihre Anita Wodl 

 

 

Schneeräumung und 
Streupflicht 

Im Ortsgebiet müssen 
Eigentümerinnen/Eigentümer von 
Liegenschaften zwischen 6 und 22 Uhr 
Gehsteige, Gehwege und Stiegenhäuser 
innerhalb von 3 m entlang ihrer gesamten 
Liegenschaft von Schnee räumen. Bei Schnee 
und Glatteis müssen sie diese auch streuen. 
Ist kein Gehsteig (Gehweg) vorhanden, muss 
der Straßenrand in der Breite von 1 m geräumt 
und bestreut werden. In einer Fußgängerzone 
oder Wohnstraße ohne Gehsteige muss auf der 
Fahrbahn ein 1 m breiter Streifen entlang der 
Häuserfront gereinigt und bestreut werden. 

HINWEIS  
Die Räum- und Streupflicht gilt auch für 
Eigentümerinnen/Eigentümer von Verkaufshütten. 
Eigentümerinnen/Eigentümer von unverbauten, land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften sind von 
dieser Pflicht ausgenommen. 

Uneingeschränkt müssen 
Eigentümerinnen/Eigentümer von 
Liegenschaften und Verkaufshütten dafür 
sorgen, dass Schneewechten und 
Eisbildungen von den Dächern ihrer an der 
Straße gelegenen Gebäude entfernt werden. 

Durch die Schneeräumung und Entfernung von 
Dachlawinen dürfen andere Straßenbenützer 
nicht gefährdet oder behindert werden; 
nötigenfalls müssen die gefährdeten 
Straßenstellen abgeschrankt oder geeignet 
gekennzeichnet werden. 

Wird die Schneeräumung und die Entfernung 
von Dachlawinen z.B. einem 
Schneeräumungsunternehmen übertragen, 
treffen dieses die genannten Pflichten. 

Schneehaufen, die von Schneepflügen der 
Straßenverwaltung auf den Gehsteig geschoben 
werden, müssen ebenfalls entfernt werden. Zur 
Ablagerung von Schnee aus Häusern oder 
Grundstücken auf der Straße benötigt die 
Liegenschaftseigentümerin/der 
Liegenschaftseigentümer eine Bewilligung. 

HINWEIS  

Bei andauerndem starken Schneefall entfällt die Räum-  
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und Streupflicht nur dann, wenn sie völlig zwecklos und 
praktisch wirkungslos ist. 

Außerhalb des Ortsgebietes gilt die genannte 
Räum- und Streupflicht nach der 
Straßenverkehrsordnung nicht. Zu beachten ist 
dort jedoch die Haftung des Wegehalters bei 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung 
seiner Verkehrssicherungspflicht. 

Rechtsgrundlagen 

§ 93 Straßenverkehrsordnung (StVO) 

 
Wir – das Tourismusbüro und Postpartner 

Semmering – sind  in das Gemeindeamt 
Semmering übersiedelt. 

(Unser Büro ist jetzt genau vis à vis) 
 

Die neue Adresse lautet Hochstraße 1, 
2680 Semmering 

 

Tourismusbüro SEMMERING 
Hochstraße 1, 2680 Semmering 

Tel.: +43 (0) 2664 20025 

e-mail: tourismus@semmering.gv.at 

www.semmering.at 

 

Suppensonntag in Schottwien 
 

Am Sonntag, dem 25.02.2018 nach dem 
Gottesdienst um 10 Uhr in Schottwien findet der 

Suppensonntag statt. Dazu sind die Mitglieder der 
Pfarrgemeinde zu einem gemütlichen 

Beisammensein im Pfarrhof eingeladen. 
 

 
Dorferneuerungsverein Breitenstein 

 

 
 

Acht Damen und ein junger Mann waren zum 
Adventauftakt sehr kreativ und haben rechtzeitig 
zum ersten Adventwochenende eine Vielzahl von 
Advent- und Türkränzen gebunden und dekoriert, 
alle haben gar nicht auf unser Foto gepasst. Bereits 
zum dritten Mal hat der Dorferneuerungsverein zum 
Kranzbinden eingeladen und auch diesmal hat die 
„Kranzrunde“ klassische wie auch moderne Werke 
geschaffen, uns nun durch den Advent begleiten. 
 

 
© Ingrid Vondracek 
 
 
Am Samstag, den 2. Dezember fand am Klammer 
Kirchenplatz wieder der Adventpunsch der 
Dorferneuerung statt. Bei eisigen Temperaturen, 
einer dünnen Schneedecke und zusätzlicher 
Beleuchtung durch einen riesengroßen Vollmond 
wurden Punsch und Glühwein getrunken und Kekse 
und Würsteln verzehrt. Der Nikolaus teilte Säckchen 
an die Kinder aus und im Konzert im Anschluss 
brachten der Klammer Kirchenchor und die 
Jugendgruppe Musica Salamanda in der Kirche St. 
Martin weihnachtliche Klänge aus dem 12. bis 
20.Jahrhundert. Wie immer gab es auch ein 
Kooperationsprojekt der beiden Musikgruppen, in 
diesem Jahr das gemeinsame Stück „Gaudete, 
Christus natus est“.  

 

 

https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-StVO_93
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-StVO
mailto:tourismus@semmering.gv.at
http://www.semmering.at/
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Vereinswesen – Musikverein Kreuzberg 

 

Der Kreuzberger Musikverein durfte am 
Samstag, 25.11., zum traditionellen 
Jahresschlusskonzert im Theater Reichenau 
laden. 
Obmann Engelbert Rinnhofer konnte zahlreiche 
Ehrengäste begrüßen, unter anderen 
Abordnungen der umliegenden Musikvereine 
sowie Freiwilligen Feuerwehren, Präsident KR 
Gunther Gräftner von der Sparkasse 
Neunkirchen, Vizebgm. der Heimatgemeinde 
Breitenstein Alexandra Prasch, Bgm. Eduard 
Rettenbacher (Gde. Payerbach), Bgm. Horst 
Schröttner (Gde. Semmering), Kulturstadtrat aus 
Ternitz KR Peter Spicker, den Hausherrn Bgm. 
Hans Ledolter und Vizebgm. Johann Döller aus 
Reichenau sowie Bezirksobmann der BAG NK-
WN Ernst Osterbauer. 
Im Rahmen dieses Konzertes durfte 
Bezirksobmann Ernst Osterbauer in Vertretung 
des NÖ Blasmusikverbandes einige Ehrungen 
vornehmen. 

 

 

Für 15 Jahre aktive Musikausübung wurden Eva 
Stickelberger, Karin Stranz und Thomas Vosel in 
Bronze, für 25 Jahre Gerhard Rinnhofer in Silber 
und für 50 Jahre Bernhard Steinhöfler sen. in 
Gold geehrt. 
Helmut Spies konnten wir zum 80. Geburtstag 
gratulieren. 
Weiters wurde Bgm. Hans Ledolter für die 
jahrelange Unterstützung die Fördernadel in 
Gold vom NÖ Blasmusikverband verliehen. 
Obmann Engelbert Rinnhofer bedankte sich 
persönlich und im Namen aller Musikerinnen und 
Musiker mit einem Genusskorb aus der Region. 

 
  

Am Foto von links: 
Kapellmeister Franz Stranz, Helmut Spies, 
Vizebgm. Johann Döller, Bgm. Hans Ledolter, 
Gerhard Rinnhofer, Obmann Engelbert 
Rinnhofer, Berhard Steinhöfler sen., Karin 
Stranz, Eva Stickelberger, Vizebgm. Alexandra 
Prasch, Thomas Vosel, Bezirksobmann Ernst 
Osterbauer. 

   Bericht: Eva Stickelberger, Musikverein Kreuzberg 

 

 

  
 

Am 31.12.2017 veranstaltet der  
SV Breitenstein im Gemeindesaal von 
 15 00 - 19 00 Uhr ein Kindersilvester.  

 
Es werden Glücksbringer gebastelt, Blei 

gegossen, Kinderschminken, uvm.  
 

Am Ende wird ein Feuerwerk abgeschossen. 
 

Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. 
 

Auf Euer kommen freut sich der SV Breitenstein 
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Im Herbst gab es für die Einsatzmannschaften des 
Roten Kreuz Gloggnitz viel zu tun. Neben dem 
Regelrettungsdienst und dem Sanitätseinsatz 
fanden zusätzlich viele verschiedene Aktivtäten 
statt.  
 
Am 23. und 24. September fand mit der Rot-
Kreuz-Bezirksübung im Pettenbachtunnel auf 
der ÖBB-Semmering-Bestandsstrecke und der 
Landesübung der NÖ Suchhunde ein 
besonders anspruchsvolles Wochenende statt. 
Am darauffolgenden Wochenende unternahmen 
einige MitarbeiterInnen eine gemeinsame 
Fußwahlfahrt von Gloggnitz nach Mariazell und 
am 7. Oktober folgte unser 5. Oktoberfest auf der 
Rot-Kreuz-Bezirksstelle Gloggnitz. In der liebevoll 
dekorierten Fahrzeughalle konnten unsere 
Bezirksstellenleiterin Dr. Patricia Windbrechtinger 
sowie unsere Ortsstellenleiterin Andrea Baci die 
zahlreichen Gäste begrüßen. 
 
Das Rote Kreuz Gloggnitz ist sehr bemüht, der 
Bevölkerung die bestmögliche gesundheitliche 
Versorgung zu bieten, weshalb wir heuer eine 
Reihe an Erste-Hilfe-Kursen aber auch spezielle 
Kindernotfallkurse sowie Outdoorkurse 
anbieten konnten. Besonders freut es uns, Ende 
November bereits unseren zweiten 
Rettungssanitäterkurs für freiwillige Mitarbeiter in 
diesem Jahr abhalten zu können.  
Den ersten Rettungssanitäterkurs konnten wir 
Ende November sogar mit einer weißen Fahne 
abschließen. Auch unsere langjährigen Mitarbeiter 
des Roten Kreuzes bilden sich regelmäßig weiter, 
hervorzuheben ist hierbei der Abschluss der 
Führungskräfteausbildung Teil 2 für 7 
MitarbeiterInnen unserer Dienststellen. 
 
Ein immer wiederkehrender Termin, besonders für 
die ältere Bevölkerung,  ist unser Seniorentreff, 
welcher jeden 2. Mittwoch im Monat auf der 
Dienststelle in Gloggnitz stattfindet. Der nächste 
Termin am 10.01.2018 findet ausnahmsweise im 
Stadtsaal Gloggnitz statt. Weitere Termine sind 
der 14.02.2018 und der 14.03.2018. 
 

Die MitarbeiterInnen der Bezirksstelle 
Gloggnitz bedanken sich für die großartige 

Unterstützung   
 

der Bevölkerung im vergangenen Jahr und 
wünschen Ihnen und Ihren Familien ein 

friedliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr! 

 

T: 059 144 65600 | Notruf: 144 

|www.roteskreuz.at/gloggnitz |  
facebook.com/rkgloggnitz 
 
 

Blutspendeaktion:  
27.01.2018 von  08:30 – 12 Uhr und 13:00 
– 14:30 Uhr im Stadtsaal Gloggnitz,  
 

Erste-Hilfe-
Führerscheinkurs (6h) 
Freitag,    05.01.2018,   14:00-20:00 Uhr (6 
UE)     € 65,00 
Samstag, 03.02.2018,   09:00-15:00 Uhr (6 
UE)     € 65,00 
Freitag,    23.03.2018,   14:00-20:00 Uhr 
(6UE)     € 65,00 

 

Babyfit –Kurs, Ausbildung 
zum Babysitter (32 UE) 

Mindestalter  ist 14 Jahre 

Samstag, 03.02.2018,  von 08:00 bis 17:00 
Uhr  
Sonntag,  04.02.2018  von 08:00 bis 17:00 
Uhr                                
Samstag, 10.02.2018,  von 08:00 bis 17:00 
Uhr  
Sonntag,  11.02.2018  von 08:00 bis 17:00 
Uhr     € 130,00 
 

Erste-Hilfe-Säuglings- und 
Kindernotfallkurs 

Andere Terminwünsche gerne auf 
Anfrage möglich 

Grundkurs 16 UE  
Samstag, 03.02.2018,  von 08:00 bis 17:00 
Uhr  
Sonntag,  04.02.2018  von 08:00 bis 17:00 
Uhr     € 65,00 
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Erste Hilfe für Senioren 
Donnerstag,   15.03.2018 von 09:00 bis 11:00 
Uhr    € 15,00 

Erste-Hilfe-
Auffrischungskurs (8h) 

Freitag, 19.01.2018 von 08:00 bis 16:30 Uhr
     € 55,00 
Montag, 05.03.2018 von 08:00 bis 16:30 Uhr
     € 55,00 
 

Erste-Hilfe-Grundkurse 
(16h) 

08.01.2018 von 18:00 bis 22:00 Uhr 
09.01.2018 von 18:00 bis 22:00 Uhr 
15.01.2018 von 18:00 bis 22:00 Uhr 
16.01.2018 von 18:00 bis 22:00 Uhr (16h) 
     € 65,00 
 

 

 
 

Die neuen Fahrpläne der ÖBB sind bei uns im 
Gemeindeamt eingetroffen und können während 
der Amtsstunden abgeholt werden.  
 
Soweit wir bisher festgestellt  haben, hat sich in 
unserem Bereich erfreulicher Weise nichts 
verändert, es könnte sich höchstens bei den 
Ankunfts- und Abfahrtzeiten im Minutenbereich 
etwas geändert haben. 
 
 

 

Haben Sie Handys/Smartphones daheim, die Sie 
nicht mehr brauchen? Dann spenden Sie sie doch 
jetzt in der Ö3-Wundertüte: Die macht sie zu 
barem Spendengeld – und die Soforthilfefonds 
von Licht ins Dunkel und der Caritas helfen damit 
tagtäglich Familien in Notlagen in Österreich! 

 

Achtung! 

Aus Sicherheitsgründen ist es ganz wichtig, dass 
keine losen oder beschädigten Akkus und auch 
keine Handys, aus denen Flüssigkeiten 
austreten, in der Wundertüte gespendet werden. 
Akkus und sichtbar zerstörte Handys gehören in 
die örtlichen Altstoffsammelzentren. 

So funktioniert die Verwertung 

Die Verwertung der Geräte läuft das ganze Jahr 
über im eigens für die Ö3-Wundertüte 
geschaffenen Althandy-Verwertungszentrum der 
Caritas in Wien: Zwölf ehemals 
langzeitarbeitslose Menschen finden hier wieder 
einen Zugang zum Arbeitsmarkt: Sie sind mit der 
Aufarbeitung des Handyberges beschäftigt, 
testen die Geräte und sortieren sie in schrottreife 
und funktionstüchtige. 

Ö3-Wundertüten gibt es am Gemeindeamt! 

 

 

 

Spenden Sie 
#jetzt  

Ihr altes Handy! 
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